
NÜRNBERGER Extra3

Was ist für wen?

*	 Gesellschafter-Geschäftsführer > 50% haben keinen gesetzlichen Abfertigungsanspruch. 
**	ACHTUNG: Das Betriebspensionsgesetz (BPG) gilt auch für Vertretungsorgane juristischer Personen des Privatrechts, sofern diese  
	 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 25 EStG) beziehen und der Arbeitgeber Träger einer betrieblichen Pensionskasse (PK) ist.

Allgemein

Arbeitnehmer ✔ ✔ ✔ ✔

Angestellte Firmenangehörige ✔ ✔ ✔ ✔

Ges.m.b.H.

Gesellschafter ✘ ✘ ✘ ✘

Gesellschafter-Geschäftsführer > 25% ✔* ✘ ✔ (eig.) ✔

Gesellschafter-Geschäftsführer < 25% ✔ ✔ ✔** ✔

Ges.m.b.H. & Co KG

Komplementär

Kommanditist ✘ ✘ ✘ ✘

Kommanditist als Arbeitnehmer ✔ ✔ ✔ ✔

freie Berufe und Einzelunternehmen

Unternehmer ✘ ✘ ✔ (eig.) ✘

KG

Komplementär ✘ ✘ ✔ (eig.) ✘

Kommanditist ✘ ✘ ✘ ✘

Kommanditist als Arbeitnehmer ✔ ✔ ✔ ✔

OG

Gesellschafter ✘ ✘ ✔ (eig.) ✘

Aktiengesellschaft

Aktionär ✘ ✘ ✘ ✘

Vorstandsmitglieder ✘ ✔ ✔* ✔

leitende Angestellte ✔ ✔ ✔ ✔

Abfertigung alt 
Rückdeckung/- 

auslagerung

 
§ 3/1/15 EStG

Pensionskasse/ 
betriebliche 

Kollektivvers.

Direkte 
Leistungs- 

zusage

siehe Ges.m.b.H.
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Extra3

Diese Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick alle Möglichkeiten von Extra3, der betrieblichen 
Altersvorsorge der NÜRNBERGER. Egal ob Angestellter oder Unternehmer, hier finden Sie 
für jeden Kunden und jede Rechtsform die passende Vorsorge. 


